Schadensmeldung


	A. Viehversicherungsverein

	Der Obmann/Die Obfrau (oder Stellvertreter/in)
	[bookmark: Text1]     
	

	des Viehversicherungsvereines
	[bookmark: Text2]     
	

	
	

	
erhebt folgenden Schadensfall des Mitglieds



	B. Mitglied

	Name und Vorname
	[bookmark: Text3]     
	

	Adresse
	[bookmark: Text4]     
	

	
	

	C. Schadensfall des Tieres

	Kategorie 
	[bookmark: Text5]     
	Ohrmarke/Chip Nr.
	[bookmark: Text6]     
	

	Rasse
	[bookmark: Text7]     
	Geburtsdatum
	[bookmark: Text8]     
	

	
	

	D. Angaben zum Schadensfall



	Datum Schadensfall:
	[bookmark: Text37]     
	



	
	Schadensursache (bitte beschreiben):

	
	[bookmark: Text43]     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|  das Tier ist verendet
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	das Tier musste notgeschlachtet werden

	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|  das Fleisch ist verwertbar
	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|	das Fleisch musste aufgrund amtstierärztlicher Anordnung vernichtet werden.

	
	

	E. Schadensauszahlung an das Mitglied

	

	Schätzwert des Tieres
	
	[bookmark: Text16]      €
	

	Schadensvergütung
	[bookmark: Text27]   %
	
	=
	      €
	

	*Fleischerlös (ohne MwSt.)
	-
	      €
	

	Schadensauszahlung
	
	      €
	

	




	


[bookmark: Text28]Datum:      
	
	



	Der Obmann/Die Obfrau:
(oder Stellvertreter/in)


	(Unterschrift)




	


*siehe beiliegende Kopie der Rechnung/Eigenrechnung oder Eigenerklärung
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	Bitte wenden!



	
F.	Angaben des behandelnden Tierarztes



	Die tierärztliche Behandlung erfolgte erstmals am: 
	[bookmark: Text39]     
	



	Klinische Diagnose und Begründung der Notschlachtung:
(bitte ausführlich und leserlich)

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Der behandelnde Tierarzt:
	

	
	
	
	
	
	

	Datum:
	[bookmark: Text42]     
	
	
	
	

	
	
	
	
	(Unterschrift)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	G. 	Allfällige Bemerkungen seitens des Tierarztes, des Viehversicherungsvereines oder des Mitglieds

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	



	H.	Folgende Erkrankungen und Verletzungen werden nicht als Grund für eine Notschlachtung für die Beitragsvergabe von Seiten des Landes anerkannt

	1.	alle Krankheiten der Klauen und Gelenke, ausgenommen sind unfallbedingte Knochenbrüche oder Verletzungen
2.	Verletzungen des Euters und der Zitzen sowie alle Formen von Euterentzündungen, ausgenommen der akuten, lebensbedrohenden Mastitis
3.	alle erblich bedingten Erkrankungen und Missbildungen
4.	Warzenbefall
5.	Muskelschwund
	6.	Strahlenpilzkrankheit (Aktinomykose), ausgenommen therapieresistente Fälle
7.	durch Altersschwäche oder normale Abnutzung bedingte Leiden
8.	wenn eine Operation vom behandelnden Tierarzt empfohlen wird (z.B. Kaiserschnitt, Labmagenverlagerung, u.ä.), da diese Erfolg versprechend ist, und der Tierbesitzer verweigert den Eingriff, gilt im Schadensfall der Versicherungsschutz nicht.
9.	Dämpfigkeit bei Pferden

	
 Im Allgemeinen hat der zuständige Tierarzt das Recht und die Pflicht zu entscheiden, ob das kranke oder verletzte Tier notgeschlachtet werden muss, um dem Tier, auch aus Gründen des Tierschutzes, unnötige Qualen zu ersparen.
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